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10. X . 12 
V III Z R  362/11

8.
10. X . 12 
IV  Z R  10/11

9.
11. X . 12 
V  Z B  2/12

a) Die sich aus § 5  Abs. 1 S a tz l HEG 2009 ergebende Ver
pflichtung des N etzbetreibers, Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus Erneuerbaren Energien oder Grubengas an sein 
N etz anzuschließen, besteht auch dann nur für den unter ge
samtwirtschaftlicher Betrachtung günstigsten Verknüpfungs
punkt, wenn dieser Verknüpfungspunkt Bestandteil seines ei
genen N etzes ist.
b) D er Anlagenbetreiber kann bei der Ausübung seines
Wahlrechts nach § 5  Abs. 2 E E G  2009 auch den Verknüp
fungspunkt wählen, der die in der Luftlinie kürzeste Entfer
nung zum Standort der Anlage aufweist. Einer solchen 
Wahl steht der Einwand des Rechtsmissbrauchs (§242 
B G B ) entgegen, wenn die dem N etzbetreiber hierdurch ent
stehenden Kosten nicht nur unerheblich über den Kosten ei
nes Anschlusses an dem gesamtwirtschaftlich günstigsten 
Verknüpfungspunkt liegen................................................................... 73

a) Eine Grundentscheidung der Tarifvertragsparteien, bei 
deren Umsetzung und inhaltlicher Ausgestaltung der Sat
zungsgeber eine weitgehende Gestakungsfreiheit hat, setzt 
eine wirksame tarifvertragliche Regelung voraus.
b) D er Änderungstarifvertrag Nr. 6 vom 24. November 2011 
zum Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag Alters
versorgung -  ATV) vom 1. März 2002 stellt hinsichtlich seiner 
rückwirkend zum 1. Januar 2001 in Kraft gesetzten Regelun
gen zum Gegenwert für Beteiligungen, die vor Abschluss die
ses Tarifvertrages beendet wurden, eine unzulässige echte 
Rückwirkung dar.
c) Die in §23  Abs. 2 V BLS geregelte volle Berücksichtigung 
von Versicherten ohne erfüllte W artezeit bei der Berechnung 
des Gegenwerts sowie die Ausgestaltung des Gegenwerts als 
Einmalzahlung eines Barwerts benachteiligen den ausgeschie
denen Beteiligten unangemessen.
d) D ie Gegenwertregelung des §23 Abs. 2 V BLS ist intrans
parent, weil nicht alle Berechnungsgrundlagen des Gegen
werts offen gelegt werden.................................................................... 93

a) D ie Zustimmung des Verwalters zu der Veräußerung von 
Wohnungseigentum nach §12  Abs. 1, 3 W EG  bleibt auch 
dann wirksam, wenn die Bestellung des Verwalters vor dem 
in §878  B G B  genannten Zeitpunkt endet.
b) Im  Grundbuchverfahren ist grundsätzlich nicht zu prüfen,
ob der Verwalter, dessen Zustimmung zur Veräußerung nach 
§ 12 W E G  in der Form  des § 2 9  Abs. 1 G B O  dem Grund
buchamt vorliegt, auch noch in dem Zeitpunkt zum Verwalter 
bestellt war, in dem der Umschreibungsantrag eingereicht 
worden ist................................................................................................... 120
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10.
16. X . 12 
X Z R  37/12

a) D er Inhalt eines unter Einsatz elektronischer Kommuni
kationsmittei über ein automatisiertes Buchungs- oder Be- ’ 
stellsystem an ein Unternehmen gerichteten Angebots und ei
ner korrespondierenden Willenserklärung des Unternehmens
ist nicht danach zu bestimmen, wie das automatisierte System 
das Angebot voraussichtlich deuten und verarbeiten wird. 
Maßgeblich ist vielmehr, wie der menschliche Adressat die je 
weilige Erklärung nach Treu und Glauben und der Verkehrs
sitte verstehen darf.
b) G ibt ein Flugreisender in die über das Internet zur Verfü
gung gestellte Buchungsmaske eines Luftverkehrsunterneh
mens, die den Hinweis enthält, dass eine Namensänderung 
nach erfolgter Buchung nicht mehr möglich sei und der ange
gebene Name mit dem Namen im Ausweis übereinstimmen 
müsse, in die Felder für Vor- und Zunamen des Fluggastes je 
weils »noch unbekannt« ein, kommt ein Beförderungsvertrag 
regelmäßig weder durch die Buchungsbestätigung noch durch
die Einziehung des Flugpreises zustande....................................... 126
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